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Der Lehrer und das Schullesebuch.

Jede Schule hat ihren eigenen Lehrer und soll ihn haben; nicht
aber hat jede Schule ein eigenes Schullesebuch nnd soll es auch nimmer

haben. Die Schulen eines Landes oder eines größern oder kleinern

Bezirkes haben in der Regel das nämliche Schullesebuch, sei es,

daß dasselbe als obligatorisches Lehrmittel eingeführt ist, oder daß das

Schullesebuch sich sonst wie in die Schule eingebürgert hat. Eine

größere oder kleinere Zahl von Schulen besitzt also ein und dasselbe

Schullesebuch als Lehrmittel und Hunderte von Schülern bedienen sich desien

tagtäglich und werden darnach unterrichtet. Es wäre gar wünschenswerth,

sämmtliche Lehrer, welche sich des gleichen Schullesebuches bedienen,
oder eben bedienen müssen, würden sich verständigen, dasselbe nach einein

bestimmten, wohlgeordneten Plane zn behandeln, und wo ein solcher nicht
bereits schon durch einen obligatorischen allgemeinen Lehrplan eingeführt
ist, läge es im Interesse der Schule, daß dies geschähe. Aber auch

angenommen, diese Bedingung sei erfüllt, so werden die verschiedenen Lehrer

an den 'nämlichen Schulen doch nicht so ganz die gleichen Leistungen
und Erfolge an den Tag legen; denn die Kinder der verschiedenen

Schulen sind sowohl nach ihrer Zahl als ihren geistigen Anlagen, ihrer
Vorbereitung sowie ihrem Schulbesuche nach wesentlich verschieden. Und
in noch höherem Grade findet der Unterschied statt in der Behandlung
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des betreffenden Schullesebuches vvn Seite der Lebrer. Zwanzig Lehrer

seien in demselben Seminar von denselben Lebrern znm Schuldienste

herangebildet worden und zwar im gleichen Knrse, es werden die Zwanzig

eine und dieselbe Methode doch verschiedentlich bandhaben und je

nachdem einer in das innere Wesen derselben eingedrungen, wird er sie

so oder so gestalten. Der Geist ist's, der lebendic, macht; leider aber

sind nicht alle Lehrer so sür ihren Beruf begeistert, wie das Wobl der

Schule dies erbeischt, und die Jugend entbehrt vielorts der steten, lebendigen

Anregung entbehrt des guten Beispiels von Seite ihres Lebrers.

Werfen wir uun die Frage auf : Woher kommt es, daß die verschiedenen

Schuleu mit dem gleichen Lehrmittel, dem gleichen Schullesebuch so

verschiedene Resultate zeigen? so geben wir zur Antwort ' Wirken hier ancb

verschiedene Umstände zusammen, immerhin hängt dcr Erfolg größtentbeils

vom Lehrer ab oder von der Art und Weise, wie er das Schullesebuch

zu nutzen und zu verwertheu ve'.stebt. Daß eiu untaugliches Schullesebuch

iu der Haud eines trefflichcu Lehrers Dienste leistet, die man sich

nur von einem trefflichen Lehrmittel verspricht ist eine längst bekannte

Thatsache. Ein Holzbaner prüft seine Axt und ein Bauer seinen Pflug,
und der Lehrer mache sich mit seineii? Schullesebnche, als seinem täglichen

Geleitsmanne in der Schule, luuig vertraut, er studire es. Wie geschiebt

dies? Vorerst lese der Lebrer das Schullesebuch für sich erst ganz dnrch,

um sich mit seinem Inhalte im Allgemeinen vertraut zu machen. Dann

durchlese er jede» größer» Abschnitt des Buches zum gleichen Zwecke,

wobei er sich so in die einzelnen Stücke hineinllest daß er sie seinen

Schülern sowohl mechanisch fertig, als auch logisch und so viel als möglich

ästhetisch nöthigen Falls vorlesen und fertig und sicher, mündlich,

frei, volks- und schristdeutsch vorerzählen kann. Ein Stück gut vorer

zählen oder gut vorlesen heißt dasselbe zur Hälfte erklären. Ferner

prüfe der Lehrer Lesestück um Lesestück sowohl nach Form als Inbalt
und setze sich hierüber in's rechte Verständniß. Gedanke um Gedanke

werde erwöge» und erdauert und Satz für Satz umschrieben, zerlegt, i»

die Schulsprache übertragen. Bloß angedeutete Gegenstände und

Handlungen sind des Nähern zu bbeschrieeu uud allfällige sachliche Punkte

angemessen zu erörtern. Der Zweck jedes Lesestückes ist aufzusuchen und

auf die einzelnen Theile des Ganzen zu beziehen, sowie in Verbindung

des betreffenden größern Abschnittes zìi bringen. Verwandtes, nach Form

und Inhalt, ist dem bereits behandelten Stück anzureihen, kurz zu be-
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sprechen, in Parallele zu stellen und nach Aehnlichkeit und Verschiedenheit

zu vergleichen. Das Lesestück ist ferner zu passenden mündlichen
und schriftlichen Uebungen zu benutzen, indem dasselbe nacherzählt oder

auswendig gelernt verkürzt oder erweitert um- oder nachgebildet wird,
Alles nach Zeit und Umständen. Nicht bloß sollen kleinere Stücke in
der angedeuteten Weise behandelt werden, wobei noch mancherlei Uebungen

vorgenommen werden können sondern auch größere Abschnitte
Hauptabschnitte des Buches, sind nach der Erläuterung der einzelnen Stücke

zu wiederholen, zusammenzufassen und in innere Verbindung zu bringen
und zwar sowohl mündlich als schriftlich, erst in Volksdeutscher und dann
in schriftdeutscher Sprache. Wie macht sich der Lehrer tüchtig das

Schullesebuch zu studiren und es mit immer größerem Erfolge zn

benutzen Er suche sich Kenntniß zu verschaffen mit der das Schullesebuch
im Allgemeinen oder im Besondern handelnden Literatur uud versäume
auch das Studium der Grammatik nicht. Er bespreche sich mündlich
über einzelne Punkte des Schullesebuches nach den verschiedenen

Beziehungen mit Amtsbrüdern und bearbeite nach freien Stücken beliebige
Partien des Lesebuches und lege sie deu Lehrerversanimlungen zur Prüfung

vor. .Er befleißige. sich im Lesen guter Werke über Pädagogik,
Geschichte, Geographie, Naturwissenschaften, Technologie w., besonders
aber liege er dem fleißigen Studium der deutschen Klassiker ob. Immer
aber lese er mit der Feder in der Hand. Auch lerne der Lehrer sich

selbst immer besser kennen und suche die empfänglichen Kinderherzen

für das Gute, Schöne und Wahre zu gewinnen, und vergesse nimmer,
daß er wohl als ein Gärtner säen und begießen kann daß aber der

Segen von Oben kommt, von dem Vater des Lichtes.

g-

Das solothurnische Primarschulwesen 1839.

Gesetzgebung.

Während sich das Augeumerk der Behörden im vergangenen Jahre
auf die Umänderung der Kantonsschnle, namentlich mit Bezugnahme auf
eine praktischere Richtung wendete, haben wir Bericht zu erstatten über

die Einführung des Primarschulgesetzes. Die Behörde war bei

Umänderung des Gesetzes mit aller Vorsicht zu Werke gegaugen. Es wurden

die Schulinspektoren der Bezirke dabei berathen. Der Lehrerverein
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